
 
 
 

 

  
 

 

 
 
 

 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT LILIENFELD 
Fachgebiet Forstwesen 
3180 Lilienfeld, Am Anger 2  
   

 

 

 

Beilagen E-Mail: forst.bhlf@noel.gv.at 

Online-Terminvereinbarung:  www.noe.gv.at/bhlf 
Telefon: 02742/9005-319    -    www.noe.gv.at/datenschutz 

-  

LFL1-V-264/006  
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben) 
  

 02742/9005- 

 Bezug Bearbeitung Durchwahl Datum 

  Elisabeth Fuchs 31615 03. Juli 2026 
 
Betrifft 

Lunzer Leopold, Errichtung einer Forststraße "Waldweg Zeitlhof", Gemeinde Eschenau, 
KG Wehrabach, GstNr. 294, Bringungsanlagen 2026, forstbehördliches Verfahren 
 
 

Anberaumung einer mündlichen Verhandlung 
durch 

A) öffentliche Bekanntmachung durch Anschlag und 
B) persönliche Verständigung der Verfahrensparteien 

 
Bei der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld ist nachstehendes forstbehördliches Verfahren 
anhängig: 
 
Herr Leopold Lunzer hat um die forstrechtliche Bewilligung zur Errichtung der Forststraße 
"Waldweg Zeitlhof", Gemeinde Eschenau, KG Wehrabach, auf dem Gst. Nr. 294, 
angesucht. 
 
Durch das ggstl. Forststraßenprojekt werden öffentliche Interessen – Landesstraße L 107 - 
berührt. 
 
 
Die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld beraumt hierüber eine mündliche Verhandlung  
für  
 

Donnerstag, den 23. Juli 2026 
an. 
 
Beginn: 08:00 Uhr 
Treffpunkt: Gemeindeamt Eschenau 
 
Sie werden eingeladen, als Beteiligter zur Verhandlung persönlich zu erscheinen oder 
einen Vertreter zu entsenden. Dieser muss mit der Sachlage vertraut, bevollmächtigt und 
eigenberechtigt sein. 
 
Hinweise 
Bitte beachten Sie: 

• In die Projektunterlagen können Sie während der Parteienverkehrszeiten bei der 
Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld einsehen. 
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• Parteien müssen ihre Einwendungen spätestens am Tag vor der Verhandlung bei 
der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld oder aber während der Verhandlung 
vorbringen, weil diese Einwendungen sonst nicht berücksichtigt werden und die 
Zustimmung zum Verhandlungsgegenstand angenommen wird. 

• Versäumt derjenige, auf dessen Ansuchen das Verfahren eingeleitet wurde, diese 
Verhandlung, so kann sie entweder in seiner Abwesenheit durchgeführt oder auf 
seine Kosten auf einen anderen Termin verlegt werden. 

 
 
Rechtsgrundlagen: 
§§ 61 - 63 Forstgesetz 1975 
§§ 40 - 44 Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 
 
 
 
Ergeht an: 
2. Gemeinde Eschenau, z. H. des Bürgermeisters, Hauptplatz 1, 3153 Eschenau 
 mit dem Ersuchen 
 - je eine Verhandlungsverständigung an den Amtstafeln anzuschlagen und 
 - an der Verhandlung teilzunehmen und vor deren Beginn dem/der  
   Verhandlungsleiter/in die Nachweise über den ordnungsgemäßen Anschlag  
   der Verhandlungsverständigung an den Amtstafeln zu übergeben 
                                     ------------------------------------------------ 
1. Herr Leopold Lunzer, Markt 82, 2572 Kaumberg 
3. Straßenmeisterei Kirchberg/P., z.H. Herrn Straßenmeister Jürgen Träxler, St.Pöltner 

Straße 94, 3204 Kirchberg an der Pielach 
4. Bezirksbauernkammer Lilienfeld, z.H. Herrn Ing. Sebastian Jungbauer, 

Babenbergerstraße 30, 3180 Lilienfeld 
5. Abteilung Umwelt- und Anlagentechnik, z.H. Herrn DI David Ungersböck 
 

 

Für die Bezirkshauptfrau 

DI T e s a r 
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